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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §22;

BAO §23;

Rechtssatz

Ein Fehlen klarer Vereinbarungen über den Bestandgegenstand spricht gegen die steuerliche Anerkennung eines

zwischen dem Abgabep5ichtigen und seiner Tochter abgeschlossenen Bestandvertrages, weil zwischen Fremden

abgeschlossene Bestandverträge solche Vereinbarungen jedenfalls enthalten (Hinweis E 24.2.1999, 96/13/0201).
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